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BESCHLUSS

In dem Rechtsstreit

J_llI•• _
Inhaber der Praxis für Physiotherapie und Krankengymnastik. S .

ProzesabevoUmichtigte: Rec:htsanwälte Ort ~ und Kollegen.

gegen

Verband der Ersatzkasaen e. V•• vertr. d. d. Vonand,
Askenlscher Platz 1, 10963 Berlin

- Antragsteller-

- Antragsgegner-

Die 20. Kammer des Sozialgerichts Halle hat ohne mündliche Vertlandloog sm
5. Dezember 2011 durch den Vorsitzenden. Richter sm Sozialgericht Wlecha. beschlossen:

1. Der Antrag wird abgelehnt.

2. DIe Kosten des Vedahnms tragt der AntnJgsteller.

3. DerStteItwwt wird auf 28.466,44 f festgesetzt.
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Gründe:

I.

Die Beteiligten streiten über die Wlrt<samkeltder Anordnung des SofortvollzuQs eines

auf Widerruf einer Zulassung als Heilmittelerbrlnger gerichteten Bescheides des

Antragsgegners.

Der Antragsteller betreibt In den Niederlassungen Sl~•••• ', E_ unda_ das _ Gesundheitszentrum ••• als Einrichtung der ambulanten

Rehabilitation. Hierfür hat er mit den Krankenkassen Verträge über die Leistungs­

erbringung abgeschlossen. Weiterhin wurden an den genannten Standorten Jeweils

eine Praxis fOr Physiotherapie und Ergotherapie gegründet, wobei die Physiothera­

piepraxis in 0_ von einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit dem Antragstel­

ler und seiner Ehefrau als Gesellschafter betrieben wlrd. Die weiteren Praxen werden

von dem Antragsteller gefOhlt. Für die einzelnen Praxen hat der Antragsteller

Zulassungen als Heilmittelerbringer nach § 124 des Fünften Buches des Sozialge­

setzbuches (SGB V) beantragt und erhalten. Dabei wurden die Zulassungen als

Leistungserbringer von den einzelnen Krankenkassen bzw. Krankenkassenverbän­

den je Praxis erteilt Die Zulassungen wurden anschließend entsprechend des

Personals und deren Qualifikationen im Hinblick auf die fachliche Leitung der

einzelnen Praxis und der dort abgegebene und abrechenbaren Leistungen mehrfach

abgeändert. Weiterhin wurden für jede Praxis die Geltung des jeweiligen Physiothe­

raptevertrages I Ergotherapievertrages nach § 125 Abs. 2 SGB V vereinbart.

Im vorliegenden Fall der Praxis für Physiotherapie und Krankengymnastik in

S;•••• hat der Antragsteller die ursprungliche Zulassung mit Bescheid vom
13.11.1997 erhalten.

Aufgrund einer anonymen Anzeige wurde gegen den Antragsteller durch mehrere

Krankenkassen Strafanzeige im Juni 2008 erstattet (z.B. Strafanzeige der AOK

••••• vom 06.06.200B), in denen auf den konkreten Betrugsverdacht

hingewiesen wurde. der sich aus der anonymen Anzeige ergab. Durch die Staatsan­

waltschaft Halle wurde daraufhin ein Ennittlungsverfahren (Az.: 903 Js 15017/08)

eingeleitet und im Folgenden umfangreiche Ennittlungen durchgeführt. So wurden

insbesondere die Mitarbeiter des Antragstellers vernommen und umfangreiche

Geschäftsunterlagen sichergestellt. HIerzu zählen neben den Abrechnungsunterla­

gen auch die Protokolle der Mitarbeitermeetings und die Rundschreiben des An-
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Im Einzelnen:

(1) Nach den vorliegenden Unterlagen hat der Antragsteller in erheblichem Umfang

Leistungen bei den Krankenkassen abgerechnet. die tatsächlich nicht erbracht

wurden. Aus der ErmIttlungsakte der Staatsanwaltschaft ergibt sich dabei folgendes

Bild:

Der Antragsteller wies seine Mitarbeiter an, ihre Versichertenkarten abzugeben.

Diese wurden gesammelt und bei Ärzten - vor allem Herr Dipl.-Med. D••••

abgegeben. Diese ließen die Karten einlesen und verordnete physiotherapeutische

bzw. ergotherapeutische Behandlungen. Eine VorsteUung der Versicherten bei dem

jeweiHgen Arzt fand nicht statt, diese rechneten jedoch die ärztliche Behandlung bei

den Krankenkassen ab. Die Verordnungen wurden sodann mit fingierten Terminen

für Behandlungen durch den Antragsteller bei den Krankenkassen abgerechnet,

ohne dass tatsächlich eine Leistung erbracht wurde. Das gleiche Vorgehen ergibt

sich bei .Luftverordnungen" für Mitglieder verschiedener Sportvereine, für die

ebenfalls nicht erbrachte Leistungen abgerechnet wurden. Insgesamt hat die

Staatsanwaltschaft über 500 Verordnungen ermittelt. die zu Unrecht bei den Kran­

kenkassen abgerechnet wurden. Der eingetretene Schaden, der durch den An­

tragsteller allein hierdurch verursacht wurde, beläuft sich auf 62.565,98 € (Nettore­

zeptwert).

Hinsichtlich des vorstehenden systematischen Vorgehens des Antragstellers Im

Zusammenwirken mit mehreren Ärzten kann exemplarisch auf mehrer Mitarbeiter­

rundschreiben bzw. Aushänge verwiesen werden. So hat der Antragsteller die

Abgabe der Versichertenkarten zum 15.03.2006 von allen Mitarbeitern gefordert.

naufgrund umsatzschwacher Monate Januar und Februar 2006 ... zur Erstellung von

Rezepten für physiotherapeutische Leistungen mit akut sportmedIzinischen Diagno­

sen". Die Aufforderung zur Chipkartenabgabe erfolgte auch zum 30.03.2001 und Ist

zudem in mehreren Protokollen von Leitungsmeetings (z.B. vom 25.02.2008,

28.04.2008. 05.05.2008) aufgeführt. Weiterhin ergeben sich durch die umfangreichen

Aussagen der Mitarbeiter des Antragstellers und der weiteren vernommenen

Mitglieder von Sportvereinen, dass die Behandlungen sowohl bei den verordnenden

Ärzten als auch in den Praxen des Antragstellers nicht stattfanden. Dementspre­

chend wurden Im Schadensbericht der Staatsanwaltschaft lediglich die Verordnun­

gen aufgeführt. zu denen der Antragsteller nachweislich keine Leistungen erbracht

hat.
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Rechtsmittelbelehrung \ ••. ~ .
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A. Gegen die Streitwertfestsetzung Ist gemäß §68 Abs. 1 GKG die Bes~. -a'"\
statthaft, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR übersteIgt. 0
Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von 6 Monaten, nachdem die Entschei-
dung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt hat oder sich das Verfahren anderweitig
erledigt hat, eingelegt wird. Ist der Streitwert später als 1Monat vor Ablauf dieser Frist
festgesetzt worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder
formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden.

Diese Beschwerde ist beim

Sozialgericht Halle
im Justizzentrum Halle
Thüringer Straße 16
06112 Halle (Postfach 10 02 55, 06141 Halle)

schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
einzulegen.

Hilft das Sozialgericht Halle der Beschwerde nicht ab, so legt es diese dem landessozl­
algerlcht Sachsen-Anhalt in Halle zur Entscheidung vor.

B. Gegen den Bescl1lus& im einstweiligen Rechtsschutz ist nach § 172 Abs. 1 SGG die
Beschwerde zum LandessozialgerIcht Sachsen-Anhalt möglich.

Die Beschwerde ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Beschlusses bei dem

SozialgerIcht Halle
im Justizzentrum Halle
Thüringer Straße 16
06112 Halle (Postfach 100255.06141 Halle)

schrifttlch oder mündlich zur Niederschrift der Urkundsbeamtln der Geschäftsstelle

einzulegen.

Die Beschwerdefrist Ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der MonatsfrIst bei
dem

Landessozialgericht Sachsen-Anhalt
im Justizzentrum Halle

Thüringer Straße 16
06112 Halle (Postfach 10 02 57, 06141 Halle)

schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle

eingelegt wird.

gez. Wlecha

~ .....•_ .

Ausgefertigt

.' Dezember 2011
I

I J~!i~ng~s!ellte .,




